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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  faltbaren  Verpackungs- 
behälter,  wie  er  im  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1 
beschrieben  ist. 

Eine  solche  Verpackung  ist  aus  der  CH-A5-652  093 
bekannt  und  ist  nach  dieser  Ausbildung  aus  zwei  ge- 
trennten  Zuschnitten  für  einen  oberen  und  unteren  Ver- 
packungsteil  gebildet.  Die  eine  unterschiedliche  Höhe 
aufweisenden  Verpackungsteile  überlappen  sich  im  Be- 
reich  der  Seitenwände  und  sind  miteinander  über  im 
Überlappungsbereich  angeordneten  Befestigungsla- 
schen  bzw.  direkt  im  Überlappungsbereich  der  Seiten- 
wände  über  Klebestellen  oder  Klebebänder  miteinander 
verbunden.  Die  Seitenwände  des  unteren  Verpak- 
kungsteils  sind  bei  dieser  Verpackung  niedriger  ausge- 
bildet  als  die  Seitenwände  des  oberen  Verpackungs- 
teils.  Nachteilig  ist  bei  dieser  Verpackung,  daß  zum  Lö- 
sen  der  Verpackungsteile  die  durch  Verklebung  gebil- 
deten  Befestigungsstellen  getrennt  werden  müssen  und 
dadurch  für  die  Verklebung,  um  das  Lösen  zu  ermögli- 
chen,  nur  Kleber  mit  geringen  Haftfestigkeiten  zur  An- 
wendung  kommen  können  bzw.  durch  eine  aufwendige 
Manipulation  am  inneren  Verpackungsteil  angeordnete 
Befestigungslaschen  abgetrennt  werden  müssen. 
Durch  die  unterschiedliche  Höhe  der  Verpackungsteile 
ist  jedoch  auch  insbesondere  beim  Stapeln  der  Verpak- 
kungen  durch  die  auftretende  Druckbelastung  in  vielen 
Fällen  ein  unbeabsichtigtes  Lösen  der  Befestigungs- 
stellen  gegeben. 

Eine  derartige  Verpackung  ist  aus  der  DE-U1  92  10 
566.1  bekannt.  Diese  beschreibt  eine  zweiteilige  Ver- 
packung  aus  Faltenmaterial,  welche  aus  einem  unteren 
und  einem  oberen  Verpackungsteil  besteht,  welche  in- 
einander  gesteckt  sind,  wobei  der  untere  Verpackungs- 
teil  die  Verpackung  nach  innen  und  der  obere  Verpak- 
kungsteil  die  Verpackung  nach  außen  begrenzt.  Die 
Wände  des  unteren  und  des  oberen  Verpackungsteiles 
überlappen  sich  und  weisen  beide  über  Trennlinien  aus 
den  betreffenden  Wänden  lösbare,  einander  korrespon- 
dierend  Befestigungslaschen  auf,  welche  miteinander 
verbunden,  insbesondere  verklebt  sind.  Nachteilig  ist 
bei  dieser  Ausbildung,  daß  an  beiden  Verpackungstei- 
len  Perforationen  angebracht  werden  müssen,  wodurch 
sowohl  der  Fertigungsaufwand,  als  auch  der  Aufwand 
zum  Lösen  der  Verbindungseinrichtung  erhöht  wird. 
Auch  ist  es  unmöglich,  die  Wände  des  unteren  und  des 
oberen  Verpackungsteiles  gleich  hoch  zu  dimensionie- 
ren  und  damit  die  Steifigkeit  der  Verpackung  zu  erhö- 
hen,  da  die  Befestigungslaschen  des  unteren  Verpak- 
kungsteiles  eine  Stirnkante  der  Wände  überragen  müs- 
sen,  um  mit  den  Befestigungslaschen  der  des  oberen 
Verpackungsteiles  an  dessen  Wänden  zu  korrespon- 
dieren. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Verpackung,  die 
hohen  mechanischen  Beanspruchungen  Widerstand 
bietet  zu  schaffen  und  die  aus  teilweise  auftrennbaren 
Behälterteilen  besteht  und  nach  dem  Trennen  ein  Be- 

hälterteil  zur  Präsentation  der  in  der  Verpackung  befind- 
lichen  Ware  verbleibt.  Darüber  hinaus  soll  der  Aufwand 
der  Fertigung  einer  derartigen  Verpackung,  sowie  zur 
Loslösung  einer  Verbindungsvorrichtung  reduziert  wer- 

5  den. 
Diese  Aufgabe  der  Erfindung  wird  durch  die  im 

Kennzeichenteil  des  Patentanspruches  1  wiedergege- 
benen  Merkmale  gelöst.  Der  überraschende  Vorteil  der 
erfindungsgemäßen  Lösung  liegt  nunmehr  darin,  daß 

10  eine  Trennung  zwischen  dem  für  die  Präsentation  von 
Waren  ausgebildeten  äußeren  Verpackungsteil  vom  in- 
neren  Verpackungsteil  durch  das  Abtrennen  eines 
Wandteils  des  äußeren  Verpackungsteils  längs  vorge- 
gebenen  Schwächungsbereichen  erfolgt,  wobei  eine 

15  Trennung  von  Klebestellen,  die  den  äußeren  und  den 
inneren  Verpackungsteil  miteinander  verbinden,  nicht 
erforderlich  ist  und  damit  für  diese  Verbindungen  Kleber 
mit  hoher  Festigkeit  eingesetzt  werden  können.  Durch 
die  Verminderung  der  Scherkräfte  in  den  Klebeberei- 

20  chen  wird  eine  hohe  Festigkeit  und  eine  verbesserte 
Stapelfähigkeit  und  damit  ein  wirtschaftliches  Verpak- 
kungs-  und  Präsentationssystem  erreicht.  Weiters  kann 
ein  größtmöglicher  Überlappungsbereich  der  Wände 
des  äußeren  und  inneren  Verpackungsteiles  geschaf- 

25  fen  werden,  was  die  Festigkeit  zusätzlich  vergrößert. 
Durch  die  Anordnung  einer  Trennlinie  nur  am  äußeren 
Behälterteil  kann  der  Wandteil  rasch  und  einfach  gelöst 
werden.  Dazu  kommt  in  überraschender  Weise,  daß 
durch  die  Doppelwandigkeit  der  Verpackungsbehälter 

30  eine  hohe  Knickfestigkeit  aufweist  und  damit  für  die  Auf- 
nahme  höherer  Gewichte  geeignet  ist  bzw.  eine  hohe 
Stapelfähigkeit  bei  geringeren  Wandstärken  erzielt 
wird. 

Der  im  Überlappungsbereich  der  beiden  Behälter- 
35  teile  angeordnete  Wandteil  des  äußeren  Behälterteiles, 

der  mit  dem  inneren  Behälterteil  verbunden  ist,  wird 
durch  eine  Trennlinie  umgrenzt.  Die  Trennlinie  kann  so- 
wohl  durch  einen  Aufreißstreifen,  die  Stirn  kante  des  Be- 
hälterteils  eine  Schutzkante  bzw.  Trennfuge  als  auch  ei- 

40  ne  Materialschwächung  bzw.  einem  Schwächungsbe- 
reich  wie  z.B.  eine  Perforationslinie  oder  dgl.  gebildet 
sein. 

Eine  weitere  vorteilhafte  Ausgestaltung  beschreibt 
Patentanspruch  2,  weil  dadurch  ein  Ausschnitt  in  zumin- 

45  dest  einer  Längsseitenwand  und/oder  Stirnseitenwand 
erreicht  wird,  der  eine  übersichtliche  Präsentation  der 
Waren  und  deren  einfache  Entnahme  ermöglicht. 

Von  Vorteil  ist  dabei  auch  eine  Ausbildung  nach  Pa- 
tentanspruch  3,  wodurch  ein  einfaches  Handhaben  für 

so  das  Auftrennen  der  Behälterteile  nach  dem  Versand 
bzw.  dem  Lagern  und  dem  Präsentieren  der  Waren  er- 
reicht  wird. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  beschreibt  aber 
auch  Patentanspruch  4,  womit  Hilfswerkzeuge  zum 

55  Herbeiführen  des  Auftrennes  nicht  erforderlich  sind. 
Nach  einer  möglichen  Weiterbildung  entsprechen- 

den  Patentanspruch  5  wird  ein  besonders  einfach  zu 
handhabender  Trennstreifen  geschaffen. 
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Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  wie  im  Pa- 
tentanspruch  6  beschrieben,  wird  ein  Herausschwen- 
ken  des  Endbereiches  des  Aufreißstreifens  aus  der 
Ebene  der  Längsseitenwände  bzw.  Stirnseitenwände 
möglich,  wodurch  das  Erfassen  des  Aufreißstreifens  s 
zum  Zwecke  der  Entfernung  und  damit  die  Auftrennung 
der  Behälterteile  erleichtert  wird. 

Gemäß  der  Ausbildung  nach  Patentanspruch  7  wird 
eine  Grifföffnung  zum  einfachen  Handhaben  des  Auf- 
reißstreifens  gebildet.  10 

Von  Vorteil  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach  Pa- 
tentanspruch  8,  wodurch  eine  verstärkte  Krafteinwir- 
kung  auf  den  Endbereich  des  Aufreißstreifens  zum  Her- 
auslösen  ausgeübt  werden  kann. 

Gemäß  vorteilhaften  Weiterbildungen,  wie  sie  die  15 
Patentansprüche  9  und  10  beschreiben,  wird  eine  Ma- 
terialeinsparung,  insbesondere  für  leichte  und  großvo- 
lumige  Verpakkungsgüter  erreicht. 

Vorteilhaft  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach  Pa- 
tentanspruch  11,  weil  durch  die  Doppelwandigkeit  der  20 
Verpackungsbehälter  eine  hohe  Knickfestigkeit  auf- 
weist  und  damit  für  die  Aufnahme  höherer  Gewichte  ge- 
eignet  ist  bzw.  eine  hohe  Stapelfähigkeit  erreicht  wird. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  beschreiben  auch  die 
Patentansprüche  1  2  und  1  3,  wodurch  eine  hohe  Anpas-  25 
sungsfähigkeit  an  die  durch  unterschiedliche  Waren 
vorgegebenen  Verpackungsbedingungen,  wie  z.B.  Be- 
rührungsschutz,  Streuverlust  etc.  erreicht  wird. 

Nach  bevorzugten  Weiterbildungen  gemäß  den  Pa- 
tentansprüchen  14  bis  17  wird  eine  Variantenvielfalt  er-  30 
zielt,  wodurch  eine  entsprechende  Präsentation  für  die 
unterschiedlichsten  Waren  erreicht  wird. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Weiterbildung  wie  im  Pa- 
tentanspruch  18  beschrieben,  ist  ein  gänzliches  Ablö- 
sen  des  Abreißstreifens  und  damit  Trennen  von  den  35 
Verpakkungsteilen  möglich. 

Von  Vorteil  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach  Pa- 
tentanspruch  19,  wodurch  ein  wannenförmiger  Boden- 
teil  für  die  sichere  Aufbewahrung  und  Präsentation  der 
Ware  gegeben  ist.  40 

Gemäß  einer  Weiterbildung,  wie  sie  im  Patentan- 
spruch  20  beschrieben  ist,  werden  die  Stapelkräfte 
gleichmäßig  auf  den  äußeren  und  den  inneren  Verpak- 
kungsteil  aufgeteilt  und  von  den  Wänden  mit  einer  ho- 
hen  Knicksicherheit  übernommen.  45 

Möglich  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach  Patent- 
anspruch  21,  wodurch  z.B.  auch  Folien,  insbesondere 
durchsichtige  Folien  für  die  Bildung  des  äußeren  Ver- 
packungsteils  möglich  sind. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  beschreibt  Patent-  so 
anspruch  22,  weil  dadurch  eine  Material-  und  Gewichts- 
ersparnis  für  Waren  mit  geringerem  Gewicht  erreicht 
wird. 

Nach  einer  Weiterbildung  gemäß  Patentanspruch 
23  wird  ein  Ausknicken  eines  Wandteils  und  damit  ein  55 
Verlust  der  Knickfestigkeit  insgesamt  vermieden. 

Von  Vorteil  ist  aber  auch  eine  Ausbildung  nach  Pa- 
tentanspruch  24,  weil  dadurch  unabhängig  der  Höhe 
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des  inneren  Verpackungsteils  eine  gleichmäßige  Knick- 
festigkeit  erreicht  wird. 

Gemäß  einer  Weiterbildung,  wie  sie  Patentan- 
spruch  25  beschreibt,  wird  ein  einfaches  Verschließen 
des  Verpackungsbehälters  ohne  Einsatz  von  Hilfsmate- 
rialien,  wie  z.B.  Klebestreifen,  Kleber  etc.  und  damit  kur- 
ze  Verpackungszeiten  und  ein  entsprechender  wirt- 
schaftlicher  Ausstoß  fertig  verpackter  Einheiten  erzielt. 

Schließlich  ist  aber  auch  eine  Ausbildung,  wie  sie 
Patentanspruch  25  beschreibt,  von  Vorteil,  weil  dadurch 
eine  sichere  Aufnahme  von  Waren  mit  höherem  Ge- 
wicht  durch  die  dauerhafte  Verklebung  der  Bodenla- 
schen  gegeben  ist  und  sich  diese  Ausbildung  speziell 
für  die  Anwendung  von  faltbaren  Verpackungsbehältern 
eignet. 

Zum  besseren  Verständnis  der  Erfindung  wird  diese 
anhand  der  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispielen  näher  erläutert. 

Es  zeigen: 

Fig.  1  die  erfindungsgemäße  Verpackung  in  per- 
spektivischer  Ansicht; 

Fig.  2  eine  andere  Ausführungsvariante  der  erfin- 
dungsgemäßen  Verpackung  in  perspektivi- 
scher  Ansicht; 

Fig.  3  die  erfindungsgemäße  Verpackung  in  Stirn- 
ansicht  geschnitten  gemäß  den  Linien  III-III  in 
Fig.  2; 

Fig.  4  der  äußere  Behälterteil  als  Warenpräsentati- 
onstray  in  Seitenansicht; 

Fig.  5  einen  Zuschnitt  eines  äußeren  Behälterteils 
der  erfindungsgemäßen  Verpackung; 

Fig.  6  einen  Zuschnitt  eines  inneren  Behälterteils 
der  erfindungsgemäßen  Verpackung. 

In  der  Fig.  1  ist  ein  faltbarer  Verpackungsbehälter 
1,  bestehend  aus  einem  äußeren  Behälterteil  2  und  ei- 
nem  inneren  Behälterteil  3  gezeigt.  Diese  weisen  je- 
weils  2  Längsseitenwände  4,  5,  6,  7  und  jeweils  2  Stirn- 
seitenwände  8,  9,  10,  11  auf,  die  je  Behälterteile  2,  3 
alternierend  in  Reihe  aneinander  angelenkt  sind  und 
über  zumindest  jeweils  eine  in  Richtung  einer  Höhe  12 
des  Behälterteils  2,  3  verlaufend  angeordneten  Verbin- 
dungslasche  13,  14  endlos  miteinanderverbunden,  ins- 
besondere  verklebt  sind.  An  Längskanten  15  angelenkt 
weist  der  äußere  Behälterteil  2  im  aufgerichteten  Zu- 
stand  bereichsweise  überlappende  Bodenlaschen  16, 
17  auf.  Der  innere  Behälterteil  3  weist  an  Längskanten 
18  angelenkt  im  aufgerichteten  Zustand  bereichsweise 
überlappende  Deckellaschen  19,  20  auf. 

Bei  ineinander  angeordneten,  aufgerichteten  Be- 
hälterteilen  2,  3  wird  von  den  Längsseitenwänden  4,  5, 
6,  7,  Stirnseitenwänden  8,  9,  10,  11,  Bodenlaschen  16, 
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17  und  Deckellaschen  19,  20  ein  Innenraum  21  um- 
grenzt.  Die  stabile  Form  des  Verpackungsbehälters  1 
bzw.  der  Behälterteil  2,  3  wird  dabei  durch  eine  Verbin- 
dung,  z.B.  eine  Verklebung  der  Bodenlaschen  16,  17 
und/oder  Deckellaschen  19,  20  in  ihren  überlappenden  s 
Bereichen  erreicht.  Die  Verbindung  kann  aber  auch  me- 
chanischer  Art,  z.B.  durch  Heftklammern  etc.  erfolgen 
bzw.  durch  Vorsehen  von  Klebestreifen  an  den  Stoßfu- 
gen  der  Laschen  etc.  Die  Form  des  Innenraumes  ist 
durch  die  Festlegung  einer  Länge  22  der  Stirnseiten-  10 
wände  8,  9,  einer  Länge  23  der  Längsseitenwände  4,  5 
und  der  Höhe  12  vorgegeben.  In  seiner  einfachsten 
Form  ist  der  Innenraum  Würfel-  bzw.  quaderförmig.  An- 
dere  Formgebungen  sind  jedoch  ebenfalls  möglich. 

An  zumindest  einer  gegebenenfalls  auch  an  gegen-  15 
überliegenden  Längsseitenwänden  4,  5  bzw.  Stirnsei- 
tenwänden  8,  9  weist  der  äußere  Behälterteil  2  in  etwa 
im  Mittel  der  Länge  23  und  beabstandet  zur  Längskante 
15  eine  Öffnung  24  auf.  Von  dieser  Öffnung  erstrecken 
sich  zwei  durch  jeweils  zwei  in  etwa  parallel  zueinander  20 
verlaufende  durch  Trennlinien  25  gebildete  Aufreißstrei- 
fen  26,  die  zueinander  in  etwa  V-förmig  verlaufen  und 
bis  in  den  Bereich  der  den  Längskanten  15  entgegen- 
gesetzt  angeordneten  Stirnkanten  27  reichen. 

In  einem  durch  die  Aufreißstreifen  26,  und  die  Stirn-  25 
kante  27  umgrenzten  Überlappungsbereich  28  ist  zwi- 
schen  dem  äußeren  Behälterteil  2  und  dem  inneren  Be- 
hälterteil  3  eine  Verbindungsvorrichtung  29,  z.B.  durch 
Klammern  30  und/oder  einem  Klebstoff  31  angeordnet, 
wodurch  in  dem  Überlappungsbereich  28  der  äußere  30 
Behälterteil  2  und  der  innere  Behälterteil  3  form-  und 
kraftschlüssig,  unlösbar  miteinander  verbunden  sind. 

Die  Verklebung  in  dem  durch  die  Aufreißstreifen 
und  die  Stirnkante  27  umgrenzten  Überlappungsbe- 
reich  28  zwischen  den  äußeren  Behälterteil  2  und  dem  35 
inneren  Behälterteil  3  kann  dabei  vollflächig,  in  Teilbe- 
reichen  oder  punktuell  erfolgen. 

Soll  nun  bei  der  Verwendung  des  Verpackungsbe- 
hälters  1  zur  Schaustellung  von  in  dem  Verpackungs- 
behälter  1  befindlicher  Ware  32  im  Anschluß  an  den  40 
Transport  und  der  Lagerung  als  sogenannter  Warenprä- 
sentationskarton  dienen,  erfolgt  ein  Herauslösen  der 
Aufreißstreifen  26  längs  den  Trennlinien  25.  Damit  wird 
der  Kraftschluß  der  Verbindungsvorrichtung  29  zwi- 
schen  dem  äußeren  Behälterteil  2  und  dem  inneren  Be-  45 
hälterteil  3  unterbrochen,  da  ein  von  dem  Aufreißstrei- 
fen  26  und  der  Stirnkante  27  umgrenzter  Wandteil  33 
des  äußeren  Behälterteil  2  mit  der  Verbindungsvorrich- 
tung  29  gelöst  wird.  Danach  kann  der  bzw.  bei  gegen- 
gleicher  Anordnung  der  Wandteile  33  diese  mitsamt  so 
dem  inneren  Behälterteil  3  entgegen  der  Richtung  der 
Bodenlaschen  16,  17  abgehoben  bzw.  aus  dem  diesen 
umgebenden  äußeren  Behälterteil  2  gezogen  werden. 
Damit  wird  die  im  Verpackungsbehälter  1  befindliche 
Ware  32  von  oben  und  teilweise  von  der  Seite  über  ei-  55 
nen  nach  der  Entfernung  der  Wandteile  33  und  der  Auf- 
reißstreifen  26  gebildeten  Wandausschnitt  34  zugäng- 
lich. 

In  den  Fig.  2  bis  4  ist  eine  andere  Ausführung  des 
Verpackungsbehälters  1  gezeigt.  Dieser  besteht  aus 
dem  äußeren  Behälterteil  2  und  dem  inneren  Behälter- 
teil  3.  Der  äußere  Behälterteil  2  weist  die  sich  bereichs- 
weise  überlappenden  Bodenlaschen  16,  17  auf  und  der 
innere  Behälterteil,  die  sich  bereichsweise  überlappen- 
den  Deckellaschen  19,  20.  Eine  Höhe  35  des  inneren 
Behälterteils  3  entspricht  der  Höhe  1  2  des  äußeren  Be- 
hälterteils  2  abzüglich  einer  zweifachen  Dicke  36  der 
Bodenlaschen  16,  17.  Im  ineinander  gesteckten  Zu- 
stand  wird  damit  über  die  gesamte  Höhe  12  eine  Dop- 
pelwandigkeit  erzielt,  wobei  Stirnkanten  37  des  inneren 
Behälterteils  3  auf  einer  dem  Innenraum  21  zugewand- 
ten  Oberfläche  38  der  Bodenlaschen  16  aufstehen  und 
eine  Oberseite  der  Deckellaschen  20  in  einer  Ebene  mit 
den  Stirnkanten  27  des  äußeren  Behälterteils  2  verlau- 
fen.  Damit  wird  eine  hohe  Stapelfestigkeit  und  eine  hohe 
Aufnahmekapazität  für  ein  höheres  Gewicht  aufweisen- 
de  Waren  32  erreicht. 

An  den  im  aufgerichteten  Zustand  des  Verpak- 
kungsbehälters  1  gegenüberliegenden  Längsseiten- 
wänden  4,  5  weist  der  äußere  Behälterteil  2  in  etwa  in 
der  Mitte  der  Länge  23  und  in  einer  Abstand  39  von  einer 
äußeren  Oberfläche  40  der  Bodenlaschen  16,17  die 
Öffnungen  24  auf.  Eine  der  Stirnseitenwände  8,  9  in  der 
gezeigten  Ausführung  die  Stirnseitenwand  8,  des  äuße- 
ren  Behälterteils  2  weist  eine  in  etwa  parallel  zur  Ober- 
fläche  40  in  dem  Abstand  39  verlaufende  Trennfuge  41 
auf,  welche  sich  in  den  Längsseitenwänden  4,  5  bis  in 
den  Bereich  der  Öffnungen  24  erstreckt. 

Von  den  Öffnungen  24  ausgehend  weisen  die 
Längsseitenwände  4,  5  des  äußeren  Behälterteils  2  die 
durch  in  etwa  parallel  zueinander  verlaufende  Trennli- 
nien  25  gebildeten  Aufreißstreifen  26  auf.  Die  Trennlini- 
en  25,  die  z.B.  durch  eine  Perforation,  Materialschwä- 
chung  etc.  gebildet  sind  verlaufen  dabei  in  einem  Winkel 
42  zu  der  Stirnkante  27.  Der  Winkel  42  beträgt  bei  einer 
bevorzugten  Ausführungsform  ca.  60°,  wobei  bei  dieser 
bevorzugten  Ausbildung  die  Länge  23  in  etwa  40  cm, 
die  Höhe  12  in  etwa  26  cm  und  der  Abstand  39  der  Öff- 
nung  24  von  der  Oberfläche  40  in  etwa  4  cm  beträgt. 
Diese  Angaben  betreffen  nur  eine  der  möglichen  Aus- 
führungsformen. 

In  dem  von  der  Stirnkante  27,  Trennfuge  41  und 
Aufreißstreifen  26  umgrenzten  Überlappungsbereich 
28  zwischen  dem  äußeren  Behälterteil  2  und  dem  inne- 
ren  Behälterteil  3  ist  zumindest  eine  Verbindungsvor- 
richtung  29,  die  den  äußeren  Behälterteil  2  mit  dem  in- 
neren  Behälterteil  3  bewegungsfest  verbindet  angeord- 
net.  Im  gezeigten  Beispiel  ist  die  Verbindungsvorrich- 
tung  29  durch  den  bereichsweise  im  Überlappungsbe- 
reich  28  angeordneten  Klebstoff  31  gebildet.  Der  Kleb- 
stoff  31  kann  dabei  punktuell  aber  auch  vollflächig  im 
Überlappungsbereich  28  vorgesehen  sein. 

Soll  nun  ein  Inhalt  des  Verpackungsbehälters  1,  z. 
B.  die  Ware  32,  ohne  daß  diese  aus  dem  Verpackungs- 
behälter  1  entfernt  werden  muß,  präsentiert  werden, 
kann  nach  dem  Entfernen  der  Aufreißstreifen  26  der  in- 
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nere  Behälterteil  3  mitsamt  dem  Wandteil  33  des  äuße- 
ren  Behälterteils  2  entgegen  der  Richtung  der  Bodenla- 
schen  16,  17  abgezogen  werden,  wobei  die  Ware  32  in 
dem  äußeren  Behälterteil  2,  verbleibt  der  nunmehr  den 
durch  eine  den  Bodenlaschen  16,  17  zugewandte 
Schnittkante  43  der  Trennfuge  41  und  den  Bodenla- 
schen  16,  17  zugewandten  Trennlinie  25  gebildeten 
Wandausschnitt  34  aufweist,  wodurch  die  Ware  32  gut 
einseh-  und  entnehmbar  ist. 

Wie  weiters  dargestellt,  ist  es  möglich,  daß  der  in- 
nere  Behälterteil  3  im  Bereich  der  Öffnungen  24  Durch- 
brüche  44  aufweist,  wodurch  ein  leichteres  Erfassen  ei- 
nes  als  eine  Lasche  45  ausgebildeten  Endbereiches  46 
des  Aufreißstreifens  26  gegeben  ist. 

Eine  Materialschwächung  bzw.  ein  Schwächungs- 
bereich,  wie  er  bei  Verpackungskartons  bzw.  Verpak- 
kungsbehälter  zum  Aufreißen  bzw.  Abtrennen  von  ein- 
zelnen  Teilen  der  Verpackung  bekannt  ist,  wird  durch 
linienförmige  Quetschung  der  Materialien,  durch  An- 
bringen  von  Perforationslinien  oder  durch  zueinander 
beabstandete,  in  Reihe  angeordnete  Materialdurchtren- 
nungen  gebildet.  Möglich  ist  dabei  auch  längs  solcher 
Linien  einen  Aufreißfaden,  z.B.  aus  Stahldraht  in  den 
Karton  einzulassen,  wodurch  beim  Entfernen  des  Drah- 
tes  der  Karton  längs  dieser  Reißlinie  geteilt  werden 
kann. 

Eine  weiters  bekannte  Ausbildung  stellen 
Aufreißstreifen  dar,  die  durch  parallel  zueinander  ver- 
laufende  Schwächungslinien  gebildet  werden.  Eine  der- 
artige  Materialschwächung  stellt  aber  auch  einer  linien- 
förmige  Ausstanzung  bzw.  Durchtrennung  des  Kartons 
mit  einem  Schnittstempel  bzw.  Messer  dar,  wobei  sich 
eine  Trennfuge  ergibt,  längs  der  die  Schnittränder  des 
durchtrennten  Kartons  jedoch  ohne  zueinander  eine 
wesentliche  Distanz  aufzuweisen,  aneinander  anliegen. 

Bei  der  vergrößerten  Darstellung  in  der  Fig.  3  wur- 
den  jedoch  zur  Verdeutlichung  der  Trennfuge  41  die 
Schnittränder  mit  Abstand  zueinander  dargestellt. 

In  der  Fig.  5  ist  ein  Zuschnitt  47  für  den  äußeren 
Behälterteil  2  in  seiner  Abwicklung  gezeigt.  Dieser  weist 
die  alternierend  aneinander  gereihten  Längsseitenwän- 
de  4,  5  und  Stirnseitenwände  8,  9  auf.  Im  Anlenkungs- 
bereich  sind  Faltlinien  48  ausgebildet.  An  der  der  Stirn- 
kante  27  entgegengesetzt  verlaufenden  Längskante  15 
sind  über  Faltlinien  49  die  Bodenlaschen  16,  17  ange- 
lenkt,  wobei  eine  Breite  50  der  an  die  Längsseitenwän- 
de  4,5  angelenkten  Bodenlaschen  17  in  etwa  die  Hälfte 
einer  Breite  51  der  Stirnseitenwände  8,  9  beträgt,  jedoch 
maximal  der  Breite  51  entsprechen  kann.  Eine  Breite  52 
der  an  die  Stirnseitenwände  8,  9  angelenkten  Bodenla- 
schen  16  ist  kleiner  als  die  halbe  Länge  23  der  Längs- 
seitenwände  4,  5.  In  etwa  über  die  Höhe  35  verlaufend 
ist  in  einem  Endbereich  53  des  Zuschnittes  47  über  eine 
weitere  Faltlinie  54  die  Verbindungslasche  13  ange- 
lenkt,  mittels  der  im  aufgerichteten  Zustand  z.B.  über 
Verklebung  mit  einem  weiteren  Endbereich  55  des  Zu- 
schnittes  47  dieser  in  eine  endlose  Form  gebracht  wird. 

In  den  Längsseitenwänden  4,  5  sind  in  etwa  in  der 

Mitte  der  Länge  23  und  in  dem  Abstand  39  von  der 
Längskante  15  die  Öffnungen  24  angeordnet.  Zwischen 
diesen  verläuft  ebenfalls  in  dem  Abstand  39  und  in  etwa 
parallel  zu  der  Längskante  1  5  die  Trennfuge  41  .  Von  den 

5  Öffnungen  24  sind  in  dem  Winkel  42  zur  Stirnkante  27 
verlaufend  die  durch  die  parallel  zueinander  verlaufen- 
den  Trennlinien  25  gebildeten  Aufreißstreifen  26  ange- 
ordnet. 

Nach  einer  bevorzugten  Ausbildung  des  Zuschnit- 
10  tes  47  endet  die  dem  Wandteil  33  zugeordnete  Trennli- 

nie  25  bereits  vor  der  Stirnkante  27.  Damit  wird  beim 
Lösen  des  Wandteils  33  vom  Zuschnitt  47  mittels  der 
Aufreißstreifen  26  erreicht,  daß  diese  mit  dem  Wandteil 
33  in  Verbindung  bleiben  und  damit  keine  Einzelabfälle 

15  für  die  Entsorgung  darstellen. 
In  der  Fig.  6  ist  ein  Zuschnitt  56  für  den  inneren  Be- 

hälterteil  3  in  seiner  Abwicklung  gezeigt.  Dieser  weist 
die  alternierend  aneinander  gereihten  Längsseitenwän- 
de  6,  7  und  Stirnseitenwände  10,  11  auf,  zwischen  de- 

20  nen  Faltlinien  57  verlaufen.  An  der  der  Stirnkante  37  ent- 
gegengesetzt  angeordneten  Längskante  18  sind  über 
Faltlinien  58  die  Deckellaschen  19,  20  angelenkt.  In  ei- 
nem  Endbereich  59  ist  über  eine  weitere  Faltlinie  die 
Verbindungslasche  1  4  in  etwa  über  die  Höhe  35  Verlau- 

fs  fend  angelenkt,  mittels  der  der  Zuschnitt  56  über  Ver- 
klebung  mit  einem  weiteren  Endbereich  60  im  aufge- 
hellten  Zustand  in  endlose  Form  gebracht  wird. 

In  den  Längsseitenwänden  6,  7  sind  die  Durchbrü- 
che  44  angeordnet.  Die  Lage  der  Durchbrüche  44  ist 

30  dabei  so  gewählt,  daß  diese  in  etwa  koaxial  zu  den  im 
äußeren  Behälterteil  in  den  Längsseitenwänden  ange- 
ordneten  Öffnung  24,  bei  aufgerichteten  und  ineinander 
gesteckten  Behälterteilen  2,  3,  positioniert  sind.  Eine 
Querschnittsfläche  der  Durchbrüche  44  ist  dabei  größer 

35  gewählt  als  eine  Querschnittsfläche  der  Öffnungen  24. 
Damit  wird  erreicht,  daß  die  gegebenenfalls  an  den  Auf- 
reißstreifen  26  angeordneten  Laschen  45  leicht  faßbar 
sind. 

Für  die  Ausbildung  des  Verpackungsbehälters  1 
40  kann  als  Material  Pappe,  Wellpappe,  Kunststoffolie  Ver- 

wendung  finden.  Es  können  auch  unterschiedliche  Dik- 
ken  der  Materialien  für  die  Zuschnitte  47,  56  angewen- 
det  werden.  Möglich  sind  weiters  Aussteifungen  in  Rich- 
tung  der  Höhen  35,  61  der  Längsseitenwände  4,  5,  6,  7 

45  und/oder  Stirnseitenwände  8,  9,  10,  11,  um  eine  höhere 
Knickfestigkeit  zu  erreichen. 

Selbstverständlich  können  die  technischen  Details 
und  die  beschriebenen  Ausführungsformen  im  Rahmen 
des  fachmännischen  Könnens  beliebig  abgewandelt 

so  werden. 
Desweiteren  wurden  zum  besseren  Verständnis 

der  Erfindung  einzelne  Teile  des  Verpackungsbehälters 
bzw.  der  damit  beschriebenen  Bauteile  zum  Teil 
maßstäblich  verzerrt  und  unmaßstäblich  dargestellt. 

55  Schlußendlich  können  auch  einzelne  Merkmale  der 
in  den  einzelnen  Ausführungsbeispielen  gezeigten  und 
beschriebenen  Merkmalskombinationen  Gegenstand 
eigenständiger  erfindungsgemäßer  Lösungen  bilden. 
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Bezugszeichenaufstellung 

1  Verpackungsbehälter 
2  Behälterteil 
3  Behälterteil 
4  Längsseitenwand 
5  Längsseitenwand 

6  Längsseitenwand 
7  Längsseitenwand 
8  Stirnseitenwand 
9  Stirnseitenwand 
10  Stirnseitenwand 

11  Stirnseitenwand 
12  Höhe 
13  Verbindungslaschen 
14  Verbindungslaschen 
15  Längskante 

16  Bodenlasche 
17  Bodenlasche 
18  Längskante 
19  Deckellasche 
20  Deckellasche 

21  Innenraum 
22  Länge 
23  Länge 
24  Öffnung 
25  Trennlinie 

26  Aufreißstreifen 
27  Stirnkante 
28  Überlappungsbereich 
29  Verbindungsvorrichtung 
30  Klammer 

31  Klebstoff 
32  Ware 
33  Wandteil 
34  Wandausschnitt 
35  Höhe 

36  Dicke 
37  Stirnkante 
38  Oberfläche 
39  Abstand 
40  Oberfläche 

41  Trennfuge 
42  Winkel 
43  Schnittkante 
44  Durchbruch 
45  Lasche 

46  Endbereich 
47  Zuschnitt 

48  Faltlinie 
49  Faltlinie 
50  Breite 

5  51  Breite 
52  Breite 
53  Endbereich 
54  Faltlinie 
55  Endbereich 

10 
56  Zuschnitt 
57  Faltlinie 
58  Faltlinie 
59  Endbereich 

15  60  Endbereich 

Patentansprüche 

20  1.  Faltbarer  Verpackungsbehälter  (1)  aus  Pappe,  ins- 
besondere  Wellpappe,  mit  einem  äußeren  und  in- 
neren  Behälterteil  (2,  3),  von  welchen  jeder  aus 
zwei  Längsseitenwänden  (4,  5;  6,  7)  und  zwei  Stirn- 
seitenwänden  (8,  9;  10,  11)  besteht,  die  alternie- 

25  rend  in  Reihe  aneinander  angelenkt  sind  und  an 
Längskanten  (15)  der  Längsseitenwände  (4,  5;  6, 
7)  und/oder  der  Stirnseitenwände  (8,  9,  10,  11)  Bo- 
den-  und/oder  gegebenenfalls  Deckellaschen  (16, 
17;  19,  20)  angeordnet  sind  und  daß  der  äußere 

30  und  innere  Behälterteil  (2,  3)  die  gleiche  Quer- 
schnittsform  aufweisen,  sowie  deren  Längs-  und 
Stirnseitenwände  (4,  5;  6,  7;  8,  9;  10,  11)  einander 
überlappend  angeordnet  sind,  wobei  der  äußere 
Behälterteil  (2)  zumindest  an  einer  Längsseiten- 

35  wand  (4,  5)  und/oder  Stirnseitenwand  (8,  9)  in  ei- 
nem  Überlappungsbereich  (28)  mit  dem  inneren 
Behälterteil  (3)  einen  Wandteil  (33)  aufweist,  der 
durch  eine  umlaufende,  bevorzugt  durch  einen 
Schwächungsbereich  gebildete  Trennlinie  (25)  um- 

40  grenzt  und  über  eine  Verbindungsvorrichtung  (29) 
form-  und/oder  kraftschlüssig  mit  dem  inneren  Be- 
hälterteil  (3)  verbunden  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Höhe  (61  )  des  inneren  Behälterteils  (3) 
gleich  hoch  ist  wie  die  des  äußeren  Behälterteils  (2) 

45  sodaß  im  ineinander  gesteckten  Zustand  über  die 
gesamte  Höhe  (12)  eine  Doppelwandigkeit  erzielt 
ist. 

2.  Verpackungsbehälter  nach  Anspruch  1,  dadurch 
so  gekennzeichnet,  daß  ein  Teil  der  Trennlinie  (25) 

durch  eine  einer  Längskante  (15)  gegenüberlie- 
gend  angeordnete  Stirnkante  (27)  gebildet  ist. 

3.  Verpackungsbehälter  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
55  durch  gekennzeichnet,  daß  der  Wandteil  (33)  von 

der  Längsseitenwand  (4,  5)  und/oder  Stirnseiten- 
wand  (8,  9)  des  äußeren  Behälterteils  (3)  zumindest 
über  einen  Teil  einer  Länge  der  Trennlinie  (25) 
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durch  eine  Trennfuge  (41)  getrennt  ist. 

4.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennfuge  (41  )  in  etwa  parallel  zu  den  Stirn- 
kanten  (27,  37)  des  äußeren  und/oder  inneren  Be- 
hälterteils  (2,  3)  verläuft  und  die  die  Trennfuge  (41  ) 
mit  den  Stirnkanten  (27,  37)  verbindenden  Teilbe- 
reiche  der  Trennlinie  (25)  durch  eine  Material- 
schwächung  gebildet  sind. 

5.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennlinie  (25)  durch  zwei  in  Abstand  von- 
einander,  bevorzugt  parallel  zueinander  verlaufen- 
de  Schwächungsbereiche  gebildet  ist. 

6.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Übergangsbereich  zwischen  der  Trennfuge 
(41  )  und  der  Materialschwächung  eine  Öffnung  (24) 
zumindest  im  äußeren  Behälterteil  (2)  angeordnet 
ist  und  die  insbesondere  durch  die  Materialschwä- 
chung  gebildete  Trennlinie  (25)  oder  die  Trennlinien 
(25)  in  den  der  Trennfuge  (41  )  bzw.  der  Öffnung  (24) 
zugewandten  Endbereich  durchtrennt  sind. 

7.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  konzentrisch  zur  Öffnung  (24)  des  äußeren  Be- 
hälterteils  (2)  im  inneren  Behälterteil  (3)  ein  Durch- 
bruch  (44)  angeordnet  ist. 

8.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Querschnittsfläche  des  Durchbruchs  (44) 
im  inneren  Behälterteil  (3)  größer  ist  als  die  der  Öff- 
nung  (24)  im  äußeren  Behälterteil  und  daß  der 
Durchbruch  (44)  des  inneren  Behälterteiles  (3)  den 
durchtrennten  Bereich  der  Materialschwächung 
überdeckt. 

9.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  in  Längsrichtung  einer  Faltlinie  (54)  zwi- 
schen  Längsseitenwand  (4,  5)  und  Stirnseitenwand 
(8,  9)  verlaufende  Höhe  (12)  des  äußeren  Behälter- 
teils  (2)  geringer  ist  als  die  des  inneren  Behälterteils 
(3). 

10.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  Höhe  (61)  des  inneren  Behälterteils  (3) 
kleiner  ist  als  die  des  äußeren  Behälterteils  (2). 

11.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  Behälterteil  (2)  die  Bodenlaschen 

(16,  17)  und  der  innere  Behälterteil  (3)  die  Deckel- 
laschen  (19,  20)  aufweisen. 

12.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
5  der  Ansprüche  1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  äußere  Behälterteil  (2)  die  Deckellaschen 
(19,  20)  und  der  innere  Behälterteil  (3)  die  Boden- 
laschen  (16,  17)  aufweist. 

10  13.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Behälterteil  (2,  3)  an  gegenüberliegenden 
Längsseitenwänden  (4,  5,  6,  7)  Stirnseitenwänden 
(8,  9,  10,  11)  zumindest  je  eine  Öffnung  (24)  auf- 

's  weist. 

14.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Trennfuge  (41  )  in  etwa  parallel  zu  den  Stirn- 

20  kanten  (27,  37)  verläuft  und  durch  die  Öffnungen 
(24)  begrenzt  ist. 

15.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  14,  dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  die  Trennfuge  (41  )  gegenüber  den  Stirnkanten 
(27,  37)  in  einem  Winkel  von  in  etwa  10°  bis  60° 
bevorzugt  30°  geneigt  verläuft. 

16.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
30  der  Ansprüche  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Trennlinie  (25)  zu  den  Stirnkanten  (27,  37) 
in  einem  Winkel  von  10°  bis  90°,  bevorzugt  60°  ge- 
neigt  verläuft. 

35  17.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  16,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  zwischen  den  parallel  zueinander  verlau- 
fenden  Schwächungsbereichen  gebildeter 
Aufreißstreifen  (26)  bis  in  den  Bereich  derStirnkan- 

40  ten  (27,  37)  verläuft. 

18.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  in  Richtung  der  Höhe  (12)  gemessener 

45  Abstand  (39)  zwischen  den  Bodenlaschen  (16,  17) 
und  der  Trennfuge  (41)  zwischen  20  mm  und  200 
mm,  bevorzugt  zwischen  40  mm  und  80  mm  be- 
trägt. 

so  19.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  und  der  innere  Behälterteil  (2,  3) 
aus  einem  gleichen  Material  bestehen  und  eine 
gleiche  Wandstärke  aufweisen. 

55 
20.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 

der  Ansprüche  1  bis  19,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  und  der  innere  Behälterteil  (2,  3) 

7 
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aus  einem  unterschiedlichen  Material  gebildet  sind. 

21.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  Behälterteil  (2)  eine  größere  Wand- 
stärke  als  der  innere  Behälterteil  (3)  aufweist. 

22.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  und  der  innere  Behälterteil  (2,  3) 
gegenüber  einer  in  Richtung  der  Höhe  (12)  wirken- 
den  Druckbelastung  in  etwa  gleiche  Festigkeit  auf- 
weisen. 

23.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  22,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  äußere  Behälterteil  (2)  gegenüber  einer  in 
Richtung  der  Höhe  (12)  wirkenden  Druckbelastung 
eine  höhere  Festigkeit  als  der  innere  Behälterteil  (3) 
aufweist. 

24.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  23,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bodenlaschen  (16,  17)  und  gegebenenfalls 
die  Deckellaschen  (19,  20)  als  Verschlußlaschen 
(72,  73,  74,  75)  ausgebildet  sind  die  im  Überlap- 
pungsbereich  im  aufgerichteten  Zustand  ineinan- 
dergreifende  Kupplungselemente  (76,  77)  aufwei- 
sen. 

25.  Verpackungsbehälter  nach  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  24,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  jeweils  paarweise  benachbart  angeordnete 
Verschlußlaschen  (79,  80)  über  jeweils  an  einer  der 
Verschlußlaschen  (80)  über  eine  Faltlinie  (81)  ge- 
lenkig  angeordnete  Klebelaschen  (82)  bewegungs- 
fest  miteinander  verbunden  sind. 

Claims 

1.  Foldable  packaging  Container  (1)  made  of  card- 
board,  in  particular  corrugated  cardboard,  with  an 
outer  and  inner  Container  portion  (2,3),  each  of 
which  consists  of  two  longitudinal  side  walls  (4,5; 
6,7)  and  two  end  side  walls  (8,9;  10,11),  which  are 
alternately  articulated  to  one  another  in  series,  and 
there  are  located  on  longitudinal  edges  (15)  of  the 
longitudinal  side  walls  (4,5;  6,7)  and/orthe  end  side 
walls  (8,9;  10,11)  base  and/or  if  necessary  lid  tabs 
(16,17;  1  9,20),  and  in  that  the  outer  and  inner  Con- 
tainer  portions  (2,3)  have  the  same  cross-sectional 
shape,  and  their  longitudinal  and  end  side  walls 
(4,5;  6,7;  8,9;  10,11)  are  disposed  so  as  to  overlap 
one  another,  the  outer  Container  portion  (2)  having 
on  at  least  one  longitudinal  side  wall  (4,5)  and/or 
end  side  wall  (8,9)  in  an  overlap  area  (28)  with  the 
inner  Container  portion  (3)  a  wall  portion  (33)  which 

is  peripherally  defined  by  a  surrounding  parting  line 
(25)  preferably  formed  by  a  weakened  area,  and  is 
connected  by  a  connecting  device  (29)  in  a  positive 
and/or  friction-locking  manner  with  the  inner  con- 

5  tainer  portion  (3),  characterised  in  that  the  height 
(61)  of  the  inner  Container  portion  (3)  is  equal  tothat 
of  the  outer  Container  portion  (2)  so  that,  when  one 
is  pushed  into  the  other,  a  double-walled  effect  is 
achieved  overthe  entire  height  (12). 

10 
2.  Packaging  Container  according  to  claim  1  ,  charac- 

terised  in  that  a  portion  of  the  parting  line  (25)  is 
formed  by  a  front  edge  (27)  located  opposite  a  lon- 
gitudinal  edge  (15). 

15 
3.  Packaging  Container  according  to  claim  1  or  2,  char- 

acterised  in  that  the  wall  portion  (33)  is  separated 
from  the  longitudinal  side  wall  (4,5)  and/or  end  side 
wall  (8,9)  of  the  outer  Container  portion  (3)  at  least 

20  over  a  portion  of  a  length  of  the  parting  line  (25)  by 
a  parting  joint  (41). 

4.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  parting  joint 

25  (41)  extends  roughly  parallel  to  the  front  edges 
(27,37)  of  the  outer  and/or  inner  Container  portion 
(2,3),  and  the  partial  areas  of  the  parting  line  (25) 
connecting  the  parting  joint  (41  )  with  the  front  edges 
(27,37)  are  formed  by  a  weakened  portion  of  the 

30  material. 

5.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  parting  line 
(25)  is  formed  by  two  weakened  areas  spaced  apart 

35  from  one  another  and  preferably  extending  parallel 
to  one  another. 

6.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that,  in  the  transition- 

40  al  area  between  the  parting  joint  (41  )  and  the  weak- 
ened  portion  of  material  there  is  located  an  aperture 
(24)  at  least  in  the  outer  Container  portion  (2),  and 
the  parting  line  (25)  particularly  formed  by  the  weak- 
ened  portion  of  material,  orthe  parting  lines  (25)  are 

45  separated  in  the  end  area  facing  the  parting  joint 
(41  )  or  the  aperture  (24). 

7.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  there  is  located 

so  concentrically  with  the  aperture  (24)  of  the  outer 
Container  portion  (2),  an  opening  (44)  in  the  inner 
Container  portion  (3). 

8.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
55  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  a  cross-sectional 

area  of  the  opening  (44)  in  the  inner  Container  por- 
tion  (3)  is  greater  than  that  of  the  aperture  (24)  in 
the  outer  Container  portion,  and  in  that  the  opening 

8 
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(44)  in  the  inner  Container  portion  (3)  Covers  over 
the  separated  area  of  the  weakened  portion  of  ma- 
terial. 

9.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  8,  characterised  in  that  a  height  (12)  of 
the  outer  Container  portion  (2)  extending  in  the  lon- 
gitudinal  direction  of  afold  line  (54)  between  the  lon- 
gitudinal  side  wall  (4,5)  and  the  end  side  wall  (8,9) 
is  less  than  that  of  the  inner  Container  portion  (3). 

10.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  9,  characterised  in  that  a  height  (61)  of 
the  inner  Container  portion  (3)  is  smaller  than  that 
of  the  outer  Container  portion  (2). 

11.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  10,  characterised  in  that  the  outer  Con- 
tainer  portion  (2)  has  the  base  tabs  (16,17)  and  the 
inner  Container  portion  (3)  has  the  lid  tabs  (1  9,20). 

12.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  11,  characterised  in  that  the  outer  Con- 
tainer  portion  (2)  has  the  lid  tabs  (19,20)  and  the 
inner  Container  portion  (3)  has  the  base  tabs 
(16,17). 

13.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  12,  characterised  in  that  the  Container 
portion  (2,3)  has,  on  oppositely-situated  longitudi- 
nal  side  walls  (4,5,6,7)  and  end  side  walls 
(8,9,10,11),  at  least  one  aperture  (24)  in  each  case. 

14.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  1  3,  characterised  in  that  the  parting  joint 
(41)  extends  roughly  parallel  to  the  front  edges 
(27,37)  and  is  limited  by  the  apertures  (24). 

15.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  1  4,  characterised  in  that  the  parting  joint 
(41)  extends  relative  to  the  front  edges  (27,37),  at 
an  inclined  angle  of  roughly  10o  to  60o,  preferably 
30o. 

16.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  1  5,  characterised  in  that  the  parting  line 
(25)  extends  relative  to  the  front  edges  (27,37)  at 
an  inclined  angle  of  10o  to  90o,  preferably  60o. 

17.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  16,  characterised  in  that  a  tear-off  strip 
(26)  formed  between  the  weakened  areas  extend- 
ing  parallel  to  one  another,  extends  into  the  area  of 
the  front  edges  (27,37). 

18.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  1  7,  characterised  in  that  a  distance  (39), 
measured  in  the  direction  of  the  height  (12)  between 

the  base  tabs  (16,17)  and  the  parting  joint  (41) 
comes  to  between  20  mm  and  200  mm,  preferably 
between  40  mm  and  80  mm. 

5  19.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  18,  characterised  in  that  the  outer  and 
the  inner  Container  portions  (2,3)  are  made  of  an 
identical  material  and  have  the  same  wall  thickness. 

10  20.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  19,  characterised  in  that  the  outer  and 
the  inner  Container  portions  (2,3)  are  made  of  dif- 
ferent  materials. 

is  21.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  20,  characterised  in  that  the  outer  Con- 
tainer  portion  (2)  has  a  greater  wall  thickness  than 
the  inner  Container  portion  (3). 

20  22.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  21  ,  characterised  in  that  the  outer  and 
the  inner  Container  portions  (2,3)  have  roughly  the 
same  strength  to  resist  a  pressure  load  acting  in  the 
direction  of  the  height  (12). 

25 
23.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 

Claims  1  to  22,  characterised  in  that  the  outer  Con- 
tainer  portion  (2)  has  a  higher  strength  resisting  a 
pressure  load  acting  in  the  direction  of  the  height 

30  (12),  than  the  inner  Container  portion  (3). 

24.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
Claims  1  to  23,  characterised  in  that  the  base  tabs 
(1  6,  1  7)  and  if  necessary  the  lid  tabs  (1  9,20)  are  in 

35  the  form  of  closure  tabs  (72,73,74,75)  which,  in  the 
erected  condition,  have  in  the  overlapping  area  in- 
ter-engaging  coupling  members  (76,77). 

25.  Packaging  Container  according  to  one  or  more  of 
40  Claims  1  to  24,  characterised  in  that  closure  tabs 

(79,80)  respectively  disposed  in  pairs  adjacent  to 
one  another,  are  immovably  connected  together  by 
means  of  adhesive  tabs  (82)  respectively  flexibly 
disposed  on  one  of  the  closure  tabs  (80)  via  a  fold 

45  line  (81). 

Revendications 

so  1.  Recipient  d'emballage  pliant  (1)  en  carton,  notam- 
ment  en  carton  ondule,  avec  des  parties  de  reci- 
pient  exterieure  et  interieure  (2,  3)  dont  chacune  est 
constituee  de  deux  parois  laterales  longitudinales 
(4,  5  ;  6,  7  et  de  deux  parois  laterales  frontales  (8, 

55  9  ;  10,  11)  qui  sont  articulees  les  unes  aux  autres 
alternativement  en  rangees,  et  en  ce  que  sont  dis- 
posees  ä  des  bords  longitudinaux  (15)  des  parois 
laterales  longitudinales  (4,  5  ;  6,  7)  et/ou  des  parois 
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laterales  frontales  (8,  9,  10,  11)  des  languettes  de 
fond  et/ou  le  cas  echeant  de  recouvrement  (16,  17; 
19,  20),  et  en  ce  que  les  parties  de  recipient  exte- 
rieure  et  interieure  (2,  3)  ont  la  meme  forme  en  sec- 
tion  transversale,  et  leurs  parois  laterales  longitudi- 
nales  et  frontales  (4,  5  ;  6,  7  :  8,  9  ;  1  0,  1  1  )  sont  dis- 
posees  pour  se  recouvrir,  la  partie  de  recipient  ex- 
terieure  (2)  presentant  au  moins  ä  une  paroi  laterale 
longitudinale  (4,  5)  et/ou  une  paroi  laterale  frontale 
(8,  9)  dans  une  zone  de  recouvrement  (28)  avec  la 
partie  de  recipient  interieure  (3)  une  partie  de  paroi 
(33)  qui  est  delimitee  par  une  ligne  de  Separation 
(25)  s'etendant  tout  autour  realisee  de  preference 
par  une  zone  affaiblie  et  qui  est  reliee  par  un  dispo- 
sitif  de  liaison  (29)  par  concordance  des  formes  et/ 
ou  par  liaison  parforce  ä  la  partie  de  recipient  inte- 
rieure  (3),  caracterise  en  ce  que  la  hauteur  (61)  de 
la  partie  de  recipient  interieure  (3)  est  aussi  elevee 
que  celle  de  la  partie  de  recipient  exterieure  (2)  de 
facon  ä  obtenir  dans  l'etat  emboTtee  l'une  dans 
l'autre  sur  toute  la  hauteur  (12)  une  paroi  double. 

2.  Recipient  d'emballage  selon  la  revendication  1  ,  ca- 
racterise  en  ce  qu'une  partie  de  la  ligne  de  Separa- 
tion  (25)  est  formee  par  une  arete  frontale  (27)  dis- 
posee  en  face  d'une  arete  longitudinale  (15). 

3.  Recipient  d'emballage  selon  la  revendication  1  ou 
2,  caracterise  en  ce  que  la  partie  de  paroi  (33)  est 
separee  de  la  paroi  laterale  longitudinale  (4,  5)  et/ 
ou  de  la  paroi  laterale  frontale  (8,  9)  de  la  partie  de 
recipient  exterieure  (3)  au  moins  sur  une  partie 
d'une  longueur  de  la  ligne  de  Separation  (25)  par 
une  fente  de  Separation  (41). 

4.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  latente 
de  Separation  (41  )  s'etend  ä  peu  pres  parallelement 
aux  aretes  frontales  (27,  37)  de  la  partie  de  recipient 
exterieure  et/ou  interieure  (2,  3)  et  en  ce  que  les 
zones  partielles  de  la  ligne  de  Separation  (25)  re- 
liant  la  fente  de  Separation  (41  )  aux  aretes  frontales 
(27,  37)  sont  formees  par  un  affaiblissement  du  ma- 
teriau. 

5.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  ligne 
de  Separation  (25)  est  formee  par  deux  zones  affai- 
blies  espacees  l'une  de  l'autre,  s'etendant  de  pre- 
ference  parallelement  l'une  ä  l'autre. 

6.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  qu'il  est  dis- 
pose  dans  la  zone  de  transition  entre  la  fente  de 
Separation  (41)  et  l'affaiblissementdu  materiau  une 
ouverture  (24)  au  moins  dans  la  partie  de  recipient 
exterieure  (2),  et  en  ce  que  notamment  la  ou  les 
lignes  de  Separation  (25)  formees  par  l'affaiblisse- 

ment  du  materiau  sont  separees  dans  la  zone  d'ex- 
tremite  orientee  vers  la  fente  de  Separation  (41  )  et, 
respectivement  l'ouverture  (24). 

5  7.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  qu'il  est  me- 
nage  un  percage  (44)  concentriquement  ä  l'ouver- 
ture  (24)  de  la  partie  de  recipient  exterieure  (2)  dans 
la  partie  de  recipient  interieure  (3). 

10 
8.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 

revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'une  face 
en  section  transversale  du  percage  (44)  dans  la 
partie  de  recipient  interieure  (3)  est  plus  grande  que 

is  celle  de  l'ouverture  (24)  dans  la  partie  de  recipient 
exterieure  et  en  ce  que  le  percage  (44)  de  la  partie 
de  recipient  interieure  (3)  recouvre  la  zone  separee 
de  l'affaiblissement  de  materiau. 

20  9.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  8,  caracterise  en  ce  qu'une  hau- 
teur  (12)  s'etendant  dans  la  direction  longitudinale 
d'une  ligne  de  pliage  (54)  entre  la  paroi  laterale  lon- 
gitudinale  (4,  5)  et  la  paroi  laterale  frontale  (8,  9)  de 

25  la  partie  de  recipient  exterieure  (2)  est  plus  petite 
que  celle  de  la  partie  de  recipient  interieure  (3). 

10.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'une  hau- 

30  teur  (61)  de  la  partie  de  recipient  interieure  (3)  est 
plus  petite  que  celle  de  la  partie  de  recipient  exte- 
rieure  (2). 

11.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
35  revendications  1  ä  1  0,  caracterise  en  ce  que  la  par- 

tie  de  recipient  exterieure  (2)  presente  les  languet- 
tes  de  fond  (16,  1  7)  et  la  partie  de  recipient  interieu- 
re  (3)  les  languettes  de  recouvrement  (19,  20). 

40  12.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  11  ,  caracterise  en  ce  que  la  par- 
tie  de  recipient  exterieure  (2)  presente  les  languet- 
tes  de  recouvrement  (1  9,  20)  et  la  partie  de  recipient 
interieure  (3)  les  languettes  de  fond  (16,  17). 

45 
13.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 

revendications  1  ä  1  2,  caracterise  en  ce  que  la  par- 
tie  de  recipient  (2,  3)  presente  aux  parois  laterales 
longitudinales  opposees  (4,  5,  6,  7)  et,  respective- 

50  ment  paroix  laterales  frontales  (8,9,  10,  11)  respec- 
tivement  au  moins  une  ouverture  (24). 

14.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  13,  caracterise  en  ceque  latente 

55  de  Separation  (41  )  s'etend  ä  peu  pres  parallelement 
aux  aretes  frontales  (27,  37)  et  est  delimitee  par  les 
ouvertures  (24). 

10 
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15.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  14,  caracterise  en  ceque  latente 
de  Separation  (41  )  s'etend  par  rapport  aux  aretes 
frontales  (27,  37)  suivant  un  angle  d'inclinaison 
d'environ  10°  ä  60°,  de  preference  suivant  30°. 

16.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  15,  caracterise  en  ceque  latente 
de  Separation  (25)  s'etend  relativement  aux  aretes 
frontales  (27,  37)  suivant  un  angle  d'inclinaison  de 
10°  ä  90°,  de  preference  suivant  60°. 

17.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  16,  caracterise  en  ce  qu'une 
bände  d'arrachage  (26)  formee  entre  les  zones  d'af- 
faiblissement  s'etendant  parallelement  l'une  ä 
l'autre  s'etend  jusqu'au  voisinage  des  aretes  fron- 
tales  (27,  37). 

18.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  1  7,  caracterise  en  ce  qu'un  ecart 
(39)  mesure  en  direction  de  la  hauteur  (12)  entre 
les  languettes  de  fond  (16,  17)  et  la  fente  de  Sepa- 
ration  (41  )  est  compris  entre  20  mm  et  200  mm,  de 
preference  entre  40  mm  et  80  mm. 

19.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  1  8,  caracterise  en  ce  que  les  par- 
ties  de  recipient  exterieure  et  interieure  (2,  3)  sont 
realisees  dans  le  meme  materiau  et  ont  la  meme 
epaisseur  de  paroi. 

20.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  1  9,  caracterise  en  ce  que  les  par- 
ties  de  recipient  exterieure  et  interieure  (2,  3)  sont 
realisees  en  un  materiau  different. 

21.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  20,  caracterise  en  ce  que  la  par- 
tie  de  recipient  exterieure  (2)  a  une  plus  grande 
epaisseur  de  paroi  que  la  partie  de  recipient  inte- 
rieure  (3); 

22.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  21  ,  caracterise  en  ce  que  les  par- 
ties  de  recipient  exterieure  et  interieure  (2,  3),  rela- 
tivement  ä  une  Charge  de  pression  agissant  dans 
le  sens  de  la  hauteur  (12),  ont  ä  peu  pres  la  meme 
solidite. 

23.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
revendications  1  ä  22,  caracterise  en  ce  que  la  par- 
tie  de  recipient  exterieure  (2)  presente  relativement 
ä  une  Charge  de  pression  agissant  dans  le  sens  de 
la  hauteur  (12)  une  plus  grande  solidite  que  la  partie 
de  recipient  interieure  (3). 

24.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 

revendications  1  ä  23,  caracterise  en  ce  que  les  lan- 
guettes  de  fond  (16,  17)  et  le  cas  echeant  les  lan- 
guettes  de  recouvrement  (19,  20)  sont  realisees 
sous  forme  de  languettes  de  fermeture  (72,  73,  74, 

5  75)  qui  presentent,  dans  la  zone  de  recouvrement, 
ä  l'etat  dresse,  des  elements  d'accouplement  (76, 
77)  s'engageant  les  uns  dans  les  autres. 

25.  Recipient  d'emballage  selon  l'une  ou  plusieurs  des 
10  revendications  1  ä  24,  caracterise  en  ce  que  des 

languettes  de  fermeture  avoisinantes  (79,  80)  dis- 
posees  respectivement  par  paires  sont  reliees  les 
unes  aux  autres,  solidaires  en  mouvement  par  des 
languettes  collantes  (82)  articulees  respectivement 

is  ä  l'une  des  languettes  de  fermeture  (80)  par  une  li- 
gne  de  pliage  (81). 

25 
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